
 

 

 

 

 BESCHLUSS 

 

 

Alle Gemeinden sollen durch die vorgesehene Neuregelung des Landesentwicklungsplans (LEP) ab 
2019 die Möglichkeit erhalten, ihre wohnbauliche Entwicklung in Bezug auf die bisherige 
Einwohnerzahl um bis zu 15% zu erhöhen. 


